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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.03.1970 

Geschäftszahl 

0019/70 

Rechtssatz 

Die Jagdbehörde ist bei Arrondierungen hinsichtlich der ihr übertragenen Grenzziehung nicht an die 
vorgegebenen Grundstücksgrenzen gebunden. 


